
Resolution der Vertreterversammlung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Hamburg 

 

 

Kodierrichtlinien 

 

Die Vertreterversammlung der KV Hamburg bekräftigt in ihrer Sitzung am 23. 

September 2010 ihre Resolution vom 17. Juni 2010 und ergänzt sie wie folgt: 

 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg be-

grüßt eine richtige, dem tatsächlichen Geschehen im Praxisalltag entspre-

chende Kodierung von Krankheiten und Beratungsanlässen. 

 

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg fordert 

von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Umsetzung der „Ambulan-

ten Kodierrichtlinien“ so lange zu verhindern, bis sichergestellt ist, 

 

 dass die Entwicklung der Gesamtvergütung morbiditätsentsprechend er-

folgt, und 

 

 dass die Kodierrichtlinien den medizinischen Realitäten entsprechen. 

 

 dass alle zugelassenen Praxis-Verwaltungs-Systeme dahingehend wei-

terentwickelt wurden, die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeu-

ten bei der Anwendung der Kodierrichtlinien unter den in dieser Resolu-

tion genannten Bedingungen zu unterstützen. 

 

 

 

 

Hamburg, 23. September 2010 

 

 


